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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Überregionale und interkommunale Planungen

Erstelldatum: 09.02.2023

Vorlagen-Nr.: BV/052/2023

Nachbargemeindliche Abstimmung der Bauleitplanung, Markt Luhe-
Wildenau, Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Unterwildenau„ im
Parallelverfahren, Beteiligung nach § 4 (2) BauGB

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 16.03.2023

Sachstandsbericht:
Ein Projektierer aus dem Bereich der Photovoltaik beantragte beim Markt Luhe-Wildenau die
Aufstellung eines Vohabenbezogenen Bebauungsplanes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 72 der
Gemarkung Unterwildenau. Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert werden;
derzeit sind hier Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.
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Die Fläche liegt nahe der Autobahn A93 und ist ca. 2,8 ha groß; davon sind 2,3 ha für Photovoltaik und
0,5 ha als Ausgleichsflächen vorgesehen.

Aus Sicht des Bau- und Planungsdezernates sind die Belange der Stadt Weiden i.d.OPf. durch die
Bauleitplanung der Marktgemeinde Luhe-Wildenau nicht berührt.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Unterwildenau“ sind die Belange der Stadt Weiden
i.d.OPf. nicht berührt. Einwände gegen die Planung werden daher nicht erhoben.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden


